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Bekanntmachung
der EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH

 
Die Gesellschafterversammlung der EGG Entwicklungsgesellschaft Gangelt GmbH hat am 
06. Juni 2016 den Jahresabschluss zum 31.12.2015 festgestellt und über den Jahresüber-
schuss wie folgt beschlossen:

Vom erwirtschafteten  Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2015 von 205.871,40 Euro wird 
ein Betrag von 64.422,78 Euro nach Maßgabe ihrer Beteiligungsverhältnisse an die Ge-
sellschafter ausgeschüttet. Der verbleibende Betrag von 141.448,62 Euro wird auf neue 
Rechnung vorgetragen.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen vom 04. bis 07. und vom 10. bis zum 14. Oktober 
2016 während der allgemeinen Dienstzeiten, montags bis freitags von 8.15 Uhr bis 12.30 
Uhr, dienstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
in der Gemeindeverwaltung Gangelt, Burgstrasse 10, Gangelt, Zimmer 209, zur Einsicht-
nahme aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte HS-Regio 
Wirtschaftsprüfung GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Dipl.Kfm. Dr. Heinz- 
Jürgen Barion, hat am 20. Mai 2016 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 
sowie Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der EGG Ent-
wicklungsgesellschaft Gangelt GmbH, Gangelt, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2015 
bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzen-
den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mög-
liche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der 
Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 
dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-
spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestim-
mungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Gangelt, den 14. Juli 2016
Der Geschäftsführer

Ronkartz

Umlegungsausschuss
der Gemeinde Gangelt

B E K A N N T M A C H U N G

Umlegungsverfahren „Klein Feldchen II“

Der Umlegungsplan für das Gebiet des Bebauungsplanes „Klein Feldchen II“ ist gem. § 71 
Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) durch Beschluss vom 8. August 2016 in Kraft gesetzt 
worden und damit unanfechtbar. 

Damit wird nach § 72 Absatz 2 BauGB der bisherige Zustand durch den im Umlegungsplan 
vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt. Diese Bekanntmachung schließt die Einwei-
sung der Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Grundstücke ein.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Bekanntmachung kann von den Betroffenen innerhalb von 6 Wochen nach 
Veröffentlichung Antrag auf gerichtliche Entscheidung beim Landgericht Köln, Kammer für 
Baulandsachen, gestellt werden. Der Antrag ist bei der Geschäftsstelle des Umlegungsaus-
schusses, Rathaus, 52538 Gangelt, Burgstraße 10, einzureichen. Der Antrag muss den Ver-
waltungsakt bezeichnen, gegen den er sich richtet. Der Antrag soll die Erklärung, inwieweit 
der Verwaltungsakt angefochten wird, und einen bestimmten Antrag enthalten. Er soll die 
Gründe sowie Tatsachen und Beweismittel angeben, die zur Rechtfertigung des Antrages 
dienen.

Gangelt, den 09. August 2016

Umlegungsausschuss
der Gemeinde Gangelt 

für das Gebiet des Bebauungsplanes
Nr. 51 „Klein Feldchen II“

Der Vorsitzende
gez.

Dieder

Öffentliche Bekanntmachung

Die Ausführungsanordnung der Bezirksregierung Köln, Dezernat 33.46, 50606 Köln, für 
das Flurbereinigungsverfahren Kirchhoven wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Bezirksregierung Köln                         Köln, den 08.08.2016
Dezernat 33     Zeughausstraße 2 - 10
- Ländliche Entwicklung, Bodenordnung -  50667 Köln 
Flurbereinigung Kirchhoven    Tel.: 0221/147-2033
Az.: 33.46 – 5 07 01 -  

Ausführungsanordnung
Im Flurbereinigungsverfahren Kirchhoven, Kreis Heinsberg, wird hiermit die Ausführung 
des Flurbereinigungsplanes und seines Nachtrages gemäß §  61 des Flurbereinigungsge-
setzes (FlurbG) in der Fassung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), angeordnet.
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Mit dem 15.09.2016 tritt der im Flurbereinigungsplan und seinem Nachtrag 1 vor-
gesehene neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen, das heißt, die im Flurbe-
reinigungsplan und seinem Nachtrag 1 enthaltene Neuordnung des Eigentums und 
der sonstigen privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen  Verhältnisse tritt in Kraft.

Zum gleichen Zeitpunkt treten die Landabfindungen hinsichtlich der Rechte an den 
alten Grundstücken und hinsichtlich der diese Grundstücke betreffenden Rechts-
verhältnisse, die nicht aufgehoben werden, an die Stelle der alten Grundstücke. Die 
örtlich gebundenen öffentlichen Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen 
nach Maßgabe der Festsetzungen im Flurbereinigungsplan und seinem Nachtrag 1 
auf die in deren örtlicher Lage ausgewiesenen neuen Grundstücke über (§ 68 Abs. 
1 FlurbG).

Der Übergang des Besitzes, der Verwaltung und der Nutzung an den durch den Flur-
bereinigungsplan ausgewiesenen neuen Grundstücken wurde durch die vorläufige Be-
sitzeinweisung mit Überleitungsbestimmungen vom 02.07.2010 sowie durch die Er-
gänzungsanordnungen zur vorläufigen Besitzeinweisung vom 11.07.2011, 09.07.2012, 
25.06.2014 und 24.06.2015 geregelt. Die Besitzeinweisung für die durch den Nachtrag 
1 betroffenen Grundstücke wurde einvernehmlich mit den Beteiligten in Verhandlun-
gen geregelt.

Innerhalb von 3 Monaten, vom ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieses 
Verwaltungsaktes an gerechnet, können mangels einer Einigung zwischen den Ver-
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Die Anträge zu a) und b) können von beiden Vertragspartnern, der Antrag zu c) kann nur 
vom Pächter gestellt werden.

Gründe
Der Erlass der Ausführungsanordnung ist gemäß § 61 FlurbG zulässig und gerechtfer-
tigt, weil die Bezirksregierung Köln die gegen den Flurbereinigungsplan erhobenen 
 Widersprüche ausgeräumt hat und gegen den Nachtrag 1 kein Widerspruch erhoben wur-
de. Dadurch wurde der Flurbereinigungsplan sowie sein Nachtrag 1 unanfechtbar mit der 
Folge, dass seine Ausführung anzuordnen ist.

Mit der Ausführung des Flurbereinigungsplanes und seines Nachtrages 1 tritt der neue 
Rechtszustand ein, so dass die Voraussetzungen zur Berichtigung der öffentlichen Bücher - 
Grundbuch und Liegenschaftskataster - vorliegen. Die Teilnehmer können eigentumsrecht-
lich über ihre Abfindungsgrundstücke verfügen.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33
50606 Köln

oder zur Niederschrift bei der

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33
Robert-Schuman-Str. 51, 52066 Aachen

unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen. 

Sofern Sie über eine qualifizierte elektronische Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signa-
turgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung verfügen, 
können Sie den Rechtsbehelf auch elektronisch einlegen. Näheres hierzu entnehmen Sie 
bitte der Internet-Seite www.bezreg-koeln.nrw.de unter dem Suchbegriff EGVP.

Hinweise:

 • Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische 
  Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraus-
  setzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 
 • Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, 
  würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

 

Anordnung der sofortigen Vollziehung
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 (BGBl. 
I S.686), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21.12.2015 (BGBl. I S. 2490), wird die 
sofortige Vollziehung des vorgenannten Verwaltungsaktes angeordnet mit der Folge, dass 
Rechtsbehelfe gegen den Verwaltungsakt keine aufschiebende Wirkung haben.

Gründe
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist sowohl aus Gründen des öffentlichen 
 Interesses als auch im Interesse der überwiegenden Mehrheit der Beteiligten geboten, da 
anderenfalls eine reibungslose Abwicklung des Flurbereinigungsverfahrens gefährdet und 
der durch die Neuordnung bewirkte landeskulturelle Erfolg verzögert würde. Durch einen 
längeren Aufschub des Vollzugs der rechtlichen Wirkungen des Flurbereinigungsplanes und 
seines Nachtrags 1 würden voraussichtlich erhebliche Behinderungen im Grundstücksver-
kehr auftreten. Aufgrund der Anordnung der sofortigen Vollziehung der Ausführungsanord-
nung kann die Berichtigung der öffentlichen Bücher unmittelbar eingeleitet werden. Diese 
Interessen überwiegen das Interesse einzelner Beteiligter an der aufschiebenden Wirkung 
von Ihnen gegebenenfalls eingeleiteter Rechtsbehelfe.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der auf-schie-
benden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung -VwGO- beantragt wer-
den bei dem

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
-  9a Senat (Flurbereinigungsgericht) -

Aegidiikirchplatz 5
48143 Münster

Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann auch in elektroni-
scher Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei 
den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO 
VG/FG – vom 07.11.2012 (GV. NRW. Seite 548) in der jeweils geltenden Fassung einge-
reicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) 
in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektronische Poststelle des 
Oberverwaltungsgerichtes übermittelt werden. Näheres hierzu entnehmen Sie bitte der 
Internet-Seite http://www.ovg.nrw.de/ unter dem Suchbegriff EGVP.

Hinweise:
 • Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische   
  Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraus-
  setzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 

 • Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, 
  würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

Im Auftrag
                                    (LS)              gez. (Fehres)

Ltd. Regierungsvermessungsdirektor

Hinweis:
Die öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der Bezirksregie-
rung Köln

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/
kirchhoven/index.html

Stellenausschreibung

-Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten-

Die Gemeinde Gangelt beabsichtigt zum 01.08.2017 zwei Ausbildungsstellen  zur/zum 
 Verwaltungsfachangestellten (Fachrichtung Kommunalverwaltung) zu besetzen.

Es erwartet Sie eine dreijährige Ausbildung mit praktischen Aufgaben in der 
 Gemeindeverwaltung sowie theoretische Ausbildungsabschnitte am Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung und in der Berufsschule in Herzogenrath.

Die Aufgaben beinhalten Verwaltungstätigkeiten für die Fachbereiche Finanzen, Bauen und 
Planen sowie Ordnung und Soziales. Dort lernen Sie Rechtsanwendungen, wirtschaftli-
che und  politische  Zusammenhänge sowie den Umgang mit fachspezifischen Computer-
programmen kennen. Im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Gemeinde 
wird ein freundlicher, dienstleistungsorientierter Umgang erwartet.  

Sind Sie an einem Ausbildungsplatz zur/zum Verwaltungsfachangestellten interessiert,  haben 
Sie mindestens den Sekundarabschluss I - Fachoberschulreife, gute Noten in Deutsch und 
Mathematik und sind freundlich, engagiert, teamfähig und zuverlässig, dann senden Sie Ihre 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 31.10.2016 an:

Bürgermeister Bernhard Tholen
-Gemeinde Gangelt-

Burgstr. 10

52538 Gangelt

tragspartnern bei der Bezirksregierung Köln folgende Festsetzungen gemäß § 71 
FlurbG beantragt werden:
a) 

b) 

c) 

Angemessene Verzinsung einer vom Eigentümer zu leistenden  Ausgleichszahlung 
durch den Nießbraucher (§ 69 Satz 2 FlurbG);

Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleich infolge 
eines Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz (§ 70 Abs. 1 
FlurbG);

Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernis der Bewirt-
schaftung des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG).
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